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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1992

Index

24/01 Strafgesetzbuch

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §4 Abs4;

StGB §15 Abs1;

Rechtssatz

Für die Frage der Abzugsfähigkeit von Strafverteidigungskosten ist es ohne Bedeutung, daß der Abgabep:ichtige nur

wegen eines versuchten Deliktes verurteilt wurde. Das bloß versuchte Delikt ist ebenso wie das vollendete zu ahnden.
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